
46 Eistes Buch

Auswahl.
§ 73

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen 
und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch den 
Richter.

(2) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverstän
dige öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur 
dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es er
fordern.

Ablehnung.
§ 74

(1) Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen, 
welche zur Ablehnung eines Richters berechtigen, ab
gelehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht 
daraus entnommen werden, daß der Sachverständige als 
Zeuge vernommen worden ist.

(2) Das Ablehnungsrecht steht der Staatsanwaltschaft, 
dem Privatkläger und dem Beschuldigten zu. Die er
nannten Sachverständigen sind den zur Ablehnung Be
rechtigten namhaft zu machen, wenn nicht besondere 
Umstände entgegenstehen.

(3) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; der 
Eid ist als Mittel der Glaubhaftmachung ausgeschlossen.

Begutacbtungspflicht.
§75

(1) Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Er
nennung Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von 
Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist, oder 
wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, 
deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, 
öffentlich zum Erwerb aus übt, oder wenn er zu ihrer Aus
übung öffentlich bestellt oder ermächtigt ist.
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